
Sehr geehrte Damen und Herren,

in Zeiten der Finanzkrise sieht sich auch
die Immobilienbranche mit neuen He-
rausforderungen und Fragestellungen
konfrontiert. Dabei muss die derzeitige
Lage sorgfältig analysiert und es müs-
sen neue Perspektiven entwickelt wer-
den. Dies tut die Branche nunmehr
schon zum 12. Mal Anfang Oktober in
München auf der internationalen Fach-
messe für Gewerbeimmobilien „EXPO
REAL 2009“.
Crowe Horwath International ist erneut
auf der vom 05. bis 07.10.2009 stattfin-
denden EXPO REAL 2009 mit zahlrei-
chen Experten aus dem Immobilienbe-
reich vertreten. Die AWT Horwath wird
sich an diesem Projekt unseres interna-
tionalen Netzwerkes auch wieder betei-
ligen.
Die EXPO REAL hat sich seit ihrer
Premiere 1998 zur zentralen Plattform
für Investment, Business und Projekte
im Immobilienbereich in Europa ent-
wickelt und gehört mit 1.856 Ausstel-
lern aus 43 Ländern sowie 24.787 Besu-
chern aus 78 Ländern (Zahlen aus
2008) längst zu den wichtigsten Pflicht-
terminen der Immobilienwirtschaft.
Ihre Ansprechpartner der AWT Hor-
wath im Bereich der Immobilieninvest-
ments und -besteuerung, Jürgen Zim-
mermann, Günter Wagner und Wolf-
gang Lüth stehen Ihnen im Vorfeld und
während der Messe zur Verfügung.
Rechtzeitig vor der EXPO REAL 2009
haben wir die 2. Auflage unserer AWT
Horwath - Broschüre „Immobilien
2009, Die Besteuerung von Immobilien
in Deutschland“ für Sie fertig gestellt.
Dieser handliche kleine Leitfaden gibt
Ihnen in deutscher und englischer Spra-
che einen Überblick über die wesentli-
chen steuerlichen Regelungen, die im
Zusammenhang mit der Bewirtschaf-
tung von Immobilienvermögen auftre-

ten. Sie können die Broschüre bei uns
kostenlos bestellen oder Sie holen sich
die Broschüre einfach bei einem Messe-
besuch am Crowe Horwath - Stand ab.
Sie finden uns wie im letzten Jahr in
Halle B 2, Stand 132. Gerne vereinba-
ren wir bereits vorab einen persönli-
chen Termin mit Ihnen. Für eine Ter-
minvereinbarung oder für die Bestel-
lung der Broschüre wenden Sie sich bit-
te an Frau Schmittlein unter der Tele-
fonnummer 089 76906-338.

Mit den besten Empfehlungen
Ihr
Jürgen Zimmermann
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Wir freuen uns, Sie darüber informie-
ren zu können, dass wir unser Füh-
rungsteam sowohl in fachlicher Kom-
petenz als auch in der Verantwortung
nach außen verstärken konnten.

Folgende fünf Mitarbeiterinnen bzw.
Mitarbeiter der AWT Horwath-Gruppe
gehören ab sofort neu dem Kreis unse-
rer Associated Partner an:

� StB Thomas Bohländer
� WPin/StBin Barbara Echinger
� WP/StB Cornelius-Michael Henning
� StBin Annette Keiner
� WP/StB Christian Salzberger

Gleichzeitig wurden Herr StB Thomas
Bohländer und Herr WP/StB Christian
Salzberger zu Gesamtprokuristen für
unser Haus bestellt.

Vom Associated Partner zum Senior
Associated Partner aufgestiegen ist
Frau StBin Cornelia Teich.

Zusätzlich haben wir Herrn RA Gunnar
Blobel zum Gesamtprokuristen bestellt.

Den Kolleginnen und Kollegen wün-
schen wir in Ihrer neuen Verantwor-
tung viel Erfolg! �

Neuzugänge im AWT Horwath Führungsteam

Skript: „Gemeinnützigkeitssteuerrecht für
Verein, Stiftung, gGmbH, gAG und
Körperschaft des öffentlichen Rechts“

Die AWT Horwath hat ihr umfassendes
Skript zur vollständigen Darstellung
des Gemeinnützigkeitsrechts überar-
beitet. Diese 536 Seiten umfassende
Gesamtdarstellung des Gemeinnützig-
keitsrechts betrifft die steuerliche Be-
handlung von Vereinen, Stiftungen,
gemeinnützigen GmbHs und gemein-
nützigen Aktiengesellschaften sowie
von Körperschaften des öffentlichen
Rechts. Besonderes Augenmerk wurde
dabei nicht nur auf die Darstellung der

Abgabenordnung, der Einkommen-
und Körperschaftsteuer, sondern vor
allem auch auf die Darstellung der
Umsatzsteuer gelegt.
Dieses aktuelle Werk mit Stand Sep-
tember 2009 können Sie kostenlos te-
lefonisch bei uns anfordern (Tel.-Nr.
089 76906-0).
Für weitergehende Fragen stehen
Ihnen Herr WP/StB Friedrich Schröder
und Herr WP/StB Claus Peter Scheu-
cher gerne zur Verfügung. �

RECHNUNGSLEGUNG

IDW ERS HFA 27: Bilanzierung latenter Steuern nach dem BilMoG
Die zukünftige Bilanzierung latenter
Steuern nach handelsrechtlichen Vor-
schriften im Einzel- und Konzernab-
schluss ist durch das Bilanzrechts-

modernisierungsgesetz (BilMoG) für
Geschäftsjahre, die nach dem
31.12.2009 beginnen, neu geregelt
worden. Der HFA hat hierzu am

29.05.2009 den Entwurf einer Stel-
lungnahme verabschiedet, der we-
sentliche Vorschriften erläutert (IDW
ERS HFA 27).
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� Nach BilMoG besteht nunmehr ein
Aktivierungswahlrecht bezüglich
des Überhangs der aktiven über die
passiven latenten Steuern, während
ein Überhang der passiven über die
aktiven latenten Steuern passivie-
rungspflichtig ist. Die aktiven und
passiven latenten Steuern können
alternativ auch unsaldiert ausgewie-
sen werden.
� Bei der Ermittlung der anzusetzen-

den Beträge sind aktive latente Steu-
ern auf steuerliche Verlustvorträge
insoweit zu aktivieren, als es wahr-
scheinlich ist, dass künftig ein steuer-
pflichtiger Gewinn erzielt wird, ge-
gen den die noch nicht genutzten
steuerlichen Verluste verrechnet wer-
den können. Bisher war eine Berück-
sichtigung von Verlustvorträgen bei
der Ermittlung aktiver latenter Steu-
ern im Einzelabschluss nicht zulässig.

� Nach BilMoG werden die latenten
Steuern als Differenz zwischen den
handels- und steuerrechtlichen
Wertansätzen für alle Bilanzposten
separat berechnet, wobei nur dieje-
nigen Differenzen Berücksichtigung
finden, die sich in späteren Ge-
schäftsjahren voraussichtlich wieder
abbauen. Infolge der in § 274 HGB
beschriebenen Berechnungsmetho-
dik ist zukünftig in der Regel die Er-
stellung einer Steuerbilanz als Basis
zur Ermittlung der latenten Steuern
notwendig.
� Die Bewertung der anzusetzenden

Bilanzposten für aktive latente Steu-
ern basiert auf den unternehmens-
individuellen Steuersätzen im je-
weils zu erwartenden Zeitpunkt der
Umkehr der zeitlichen Differenzen.
� Das Aktivierungswahlrecht für akti-

ve latente Steuern wird durch eine

Ausschüttungssperre flankiert, so-
weit sie die passiven latenten
Steuern übersteigen.
� Die Pflicht zur Bildung von latenten

Steuern ist auf Kapitalgesellschaften
sowie haftungsbeschränkte Perso-
nengesellschaften beschränkt (je-
weils große und mittelgroße Gesell-
schaften).
� Kleine Kapitalgesellschaften und

kleine haftungsbeschränkte Perso-
nengesellschaften müssen jedoch
passive latente Steuern als Steuer-
rückstellungen nach § 249 Abs. 1
HGB berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang möchten
wir darauf hinweisen, dass wir zu die-
sem Thema am 23.11.2009 von
15:30-19:00 Uhr einen Praxiswork-
shop anbieten. In diesem Workshop
wird diese komplexe Materie mit Pra-
xisbeispielen erläutert. �

STEUERRECHT

Niedrigere Steuern durch späteres Auszahlen einer Abfindung
Erhält ein Arbeitnehmer eine Abfin-
dung von seinem Arbeitgeber, handelt
es sich hierbei nicht um laufenden Ar-
beitslohn, sondern um sonstige Bezü-
ge. Die Abfindung ist allerdings eben-
so wie der Arbeitslohn zu versteuern,
gegebenenfalls auch mit einer ungün-
stigen Steuerprogression. Erwartet ein
Arbeitnehmer, dass er im Folgejahr
weniger verdienen wird, oder sind
deutliche Steuersenkungen geplant,

die zu einer geringeren steuerlichen
Belastung führen, kann der Arbeitneh-
mer mit dem Arbeitgeber vereinbaren,
dass die Abfindung erst im Januar des
Folgejahres ausbezahlt wird. Da bei ei-
ner solchen Zahlung das Zufluss-
prinzip gilt, wird die Abfindung mit
dem individuellen Steuersatz im Fol-
gejahr besteuert. Insbesondere ist in
dieser vereinbarten Zahlungsverschie-
bung auch kein Gestaltungsmiss-

brauch zu sehen.
Dies wurde erst kürzlich durch das nie-
dersächsische Finanzgericht (mit Urteil
vom 19.02.2009, Az.: 5 K 73/06) be-
stätigt. Demzufolge ist es dem Steuer-
pflichtigen erlaubt, die Steuergesetze
auch zu seinen Gunsten zu nutzen.
Allerdings ist diese Entscheidung noch
nicht rechtskräftig, da gegen das Urteil
Revision zum BFH (IX R 14/09) einge-
legt wurde. �

Der IFRS 8 - Segmentberichterstattung
ist für Geschäftsjahre, die am oder
nach dem 01.01.2009 beginnen, an-
zuwenden. IFRS 8 ist von kapitalmarkt-
orientierten Unternehmen im Rahmen
ihrer IFRS-Einzel- und IFRS-Konzernab-
schlüsse verpflichtend.
Während die Identifizierung der ope-
rativen Segmente nach IAS 14 auf der
Basis des Risk-and-Rewards-Approach
unter Beachtung der Erfolgsbeitrags-
und Risikoähnlichkeitsstruktur vorge-
nommen wurde, schreibt IFRS 8 die
Anwendung des Management Ap-
proach unter Berücksichtigung der in-
ternen Berichtsstruktur für die Identifi-
zierung der operativen Segmente vor.
Damit soll eine Angleichung von exter-

nem und internem Reporting erreicht
werden. Die Identifizierung von opera-
tiven Segmenten nach IFRS 8 wird sich
in der Praxis in Abhängigkeit der bis-
herigen Anwendung von IAS 14 mög-
licherweise nicht unterscheiden, so-
fern die Identifizierung der operativen
Segmente nach IAS 14 bereits an die
interne Berichtsstruktur angelehnt war.
Die duale Segmentierung in primäre
und sekundäre Berichtsformate wird
aufgegeben.
Im Gegensatz zu IAS 14 definiert
IFRS 8 zwar nicht die Begriffe Seg-
menterlöse, Segmentaufwendungen,
Segmentergebnis, Segmentvermögen
oder Segmentverbindlichkeiten, ver-
langt jedoch eine verbale Darstellung,

IFRS 8 Segmentberichterstattung
wie die vorgenannten Begriffe für je-
des operative Segment gemessen wer-
den. Damit haben die Gesellschaften
einen größeren Spielraum, der ledig-
lich durch ihre interne Reportingpraxis
begrenzt wird.
Die neuen Angabepflichten zu IFRS 8
umfassen u.a. Informationen, wie das
Unternehmen seine operativen Seg-
mente sowie die Produkte und Dienst-
leistungen, mit denen die operativen
Segmente Erlöse erzielen, identifiziert.
Ferner sind detaillierte Überleitungs-
rechnungen von den disaggregierten
Segmentdaten auf die korrespondie-
renden aggregierten Daten der Ge-
winn- und Verlustrechnung und Bilanz
erforderlich. �
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Bürgerentlastungsgesetz
Bereits im Newsletter Mai 2009 haben
wir mitgeteilt, dass demnächst das so
genannte Bürgerentlastungsgesetz
steuerliche Erleichterungen für Unter-
nehmen einführen soll.
Mittlerweile ist dieses Gesetz zum
01.07.2009 in Kraft getreten. Die Ände-
rungen bei der Zinsschranke, beim
Verlustabzug und bei der umsatzsteuer-
lichen Ist-Besteuerung wurden wie an-
gekündigt umgesetzt.

In Bezug auf die umsatzsteuerliche Ist-
Besteuerung wurde bereits mit einem
Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums reagiert. Hiernach ist für die Um-
satzgrenze von € 500.000,00 für die
Berechnung der Umsatzsteuer nach
vereinnahmten Entgelten ausschließlich
auf die Umsätze des Kalenderjahrs 2008
abzustellen. Umsätze des ersten Halb-
jahrs 2009 bleiben somit gänzlich un-
berücksichtigt. �

INSOLVENZRECHT / SANIERUNG

Bundestag verlängert Überschuldungs-
begriff bis Ende 2013

Der Bundestag hat in seiner Sitzung
vom 08.09.2009 einer Verlängerung
des geänderten Überschuldungsbe-
griffes zugestimmt. Der Bundesrat hat
diese Verlängerung in seiner Sitzung
vom 18.09.2009 gebilligt.
Durch das sog. Finanzmarktstabilisie-
rungsgesetz ist es Ende 2008 zu einer
bedeutsamen Änderung des Über-
schuldungsbegriffes gekommen. Seit-
dem gilt ein Unternehmen nicht als
überschuldet i.S.d. Insolvenzordnung,
wenn seine Fortführung überwiegend
wahrscheinlich ist, obwohl sein Ver-

mögen die bestehenden Verbindlich-
keiten nicht mehr deckt.
Die ursprünglich bis Ende 2010 be-
fristete Regelung wurde nun bis zum
31.12.2013 verlängert, um so nach
Meinung des Gesetzgebers adäquat
auf die noch anhaltende Wirtschafts-
krise reagieren zu können. Die Verlän-
gerung ist insbesondere von großem
Interesse für Unternehmen, bei denen
eine Restrukturierung angedacht ist
oder die sich gerade in einem Sanie-
rungsprozess befinden. �

Aktuelle Entwicklungen bei Betriebsprüfungsanordnungen
In Deutschland finden in vielen Betrie-
ben regelmäßig steuerliche Außenprü-
fungen statt. Die Häufigkeit dieser Be-
triebsprüfungen richtet sich nach der
Größenklasse, der der Betrieb ange-
hört (§ 3 BpO).
Die Einordnung in diese Größenklas-
sen wird zum 01.01.2010 geändert.
Hierbei werden die Größenmerkmale
moderat angehoben. Dadurch kann es
in manchen Fällen dazu kommen, dass
ein Betrieb in eine niedrigere Größen-
klasse fällt und damit die Zeiträume
zwischen zwei Betriebsprüfungen län-
ger ausfallen. Privatpersonen, bei de-
nen eine Außenprüfung aufgrund der
Höhe ihrer Einkünfte angeordnet wer-
den kann, sind von diesen Änderun-
gen nicht betroffen.

Insbesondere für Großbetriebe sind
die Ausführungen des Finanzgerichts
Köln (Beschluss vom 07.07.2009, Az.:
13 V 1232/09) im Zusammenhang mit
der Häufigkeit der Prüfung von beson-
derer Bedeutung.
Bei Großbetrieben wird in der Regel al-
le drei Jahre eine Betriebsprüfung an-
geordnet. Der Prüfungszeitraum er-
streckt sich dann über drei Jahre, so
dass eine lückenlose Prüfung stattfin-
det. Teilweise sind manche Finanzäm-
ter allerdings dazu übergegangen, bei
Großbetrieben den Prüfungszeitraum
auf ein Jahr zu verkürzen. Dies führt zu
jährlichen Betriebsprüfungen.
Diese Praxis wurde nun vom Finanz-
gericht Köln als bedenklich erachtet.
Demnach ist es fraglich, ob ein kürze-

rer als der dreijährige Prüfungszeit-
raum gegen den Willen des Unterneh-
mens ermessensfehlerfrei angeordnet
werden kann. Insbesondere sei eine
jährliche Prüfung mit zusätzlichen Be-
lastungen verbunden, welche nur bei
einer vorgenommenen Abwägung ge-
gen die Vorteile einer zeitnahen Prü-
fung verhältnismäßig sei. Es bedürfe
gewichtiger Gründe, dass eine Abwei-
chung vom Regelfall eines dreijährigen
Prüfungszeitraums gerechtfertigt sei. �


